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MÜNDLICHE ANFRAGE MIT AUSSPRACHE O-0083/02
gemäß Artikel 42 der Geschäftsordnung
von Mariotto Segni, William Abitbol, Teresa Almeida Garrett, Guido Bodrato, Juan Bayona de 
Perogordo, Jean-Louis Bourlanges, Luigi Cocilovo, Gerard Collins, Thierry Cornillet, Paul Coûteaux, 
Brian Crowley, Luigi De Mita, Gérard Deprez, Giorgos Dimitrakopoulos, Carlo Fatuzzo, Fernando 
Fernández Martín, Concepció Ferrer, James Fitzsimons, Konstantinos Hatzidakis, Liam Hyland, 
Florence Kuntz, Franco Marini, Mario Mastella, Reinhold Messner, Juan Ojeda Sanz, Seán Ó 
Neachtain, Marcelino Oreja Arburúa, José Pacheco Pereira, Giuseppe Pisicchio, María Avilés Perea, 
José Pomés Ruiz, Bartho Pronk und Lennart Sacrédeus
an die Kommission

Betrifft:Medienkonzentration und Pluralismus

– Unter Hinweis auf die Richtlinie 89/552/EWG1 über die Ausübung der Fernsehtätigkeit, 
geändert durch die Richtlinie 97/36/EG2, insbesondere deren Artikel 4 über die Förderung des 
Vertriebs und der Produktion von Fernsehprogrammen;

– unter Hinweis auf das Grünbuch der Kommission vom 23.12.1992 über die 
Medienkonzentration (KOM(92)0480/endg.), auf das niemals eine Richtlinie gefolgt ist;

– unter Hinweis auf die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 20.1.19943 zu dem 
genannten Grünbuch, in der der Option III/C des Grünbuchs der Vorzug gegeben wurde und 
die Kommission aufgefordert worden war, einen Richtlinienentwurf zur Angleichung der 
nationalen Beschränkungen im Bereich der Medienkonzentration vorzulegen;

– unter Hinweis auf den Bericht Fayot des Europäischen Parlaments vom 5.1.1994 über das 
Grünbuch der Europäischen Kommission (A3-0435/93);

– unter Hinweis auf die Entschließung des EP vom 27.10.1994 zur Medienkonzentration4;

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum 
Pluralismus und zur Medienkonzentration und insbesondere auf deren Punkt 2.15;

– unter Hinweis auf die Empfehlung R (99) 1 des Ausschusses der Minister des Europarats an 
die Mitgliedstaaten vom 19.1.1999 zu Sofortmaßnahmen zur Förderung des 
Medienpluralismus;

– in der Erwägung, dass der Informationsbereich, insbesondere im Fernsehwesen, einen Bereich 
darstellt, in dem die Übermacht eines einzelnen Marktteilnehmers eine ernsthafte Gefahr für 
das bürgerliche und demokratische Zusammenleben darstellt;

– in der Erwägung, dass derartige Erscheinungen in mehreren europäischen Ländern 
festzustellen sind;
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wird die Kommission aufgefordert:

– europäische Rechtsvorschriften in diesem Bereich vorzusehen, die nicht zuletzt deshalb nötig 
sind, um für ein erweitertes Europa einige wesentliche demokratische Grundlagen 
vorzusehen;

– in die europäische Rechtsordnung den Begriff des „ausschließlichen Verlegers“ 
aufzunehmen, dessen Interessen sich ausschließlich auf den Bereich des Verlagswesens 
beschränken und nicht auf andere Wirtschaftsbereiche übergreifen;

– eine Richtlinie auszuarbeiten, mit der der Medienkonzentration genaue Grenzen zugewiesen 
werden, entweder in Bezug auf ganz Europa oder auf die einzelnen Länder, wobei diese 
Grenzen den Marktanteil betreffen, der auf der Grundlage der Zuschauerschaft und der 
Auflagenhöhe zu ermitteln ist.
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